
Unternehmer und 
Geschäftsführer

GmbH: Satzungen und Anstellungsver-
träge jetzt auf Aktualität prüfen

Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern 
und ihrer GmbH müssen stets im Vorhin-
ein getroffen werden, um rechtswirksam 
zu sein. Rückwirkende Vereinbarungen 
werden von der Finanzverwaltung oft ver-
worfen und führen zu verdeckten Gewinn-
ausschüttungen. Daher sollten jeweils zum 
Jahresanfang sowohl die GmbH-Satzungen 
als auch die Anstellungsverträge mit den 
Geschäftsführern auf ihre Aktualität hin 
untersucht werden. Zu prüfen wären ins-
besondere die Angemessenheit der Höhe 
des Gehalts, der Tantieme und anderer 
variabler Gehaltsbestandteile sowie des  
Urlaubs- und Weihnachtsgeldanspruchs. 
Sofern ein Pensionsanspruch besteht, soll-
te auch dieser auf seine Angemessenheit 
hin überprüft werden. 

Verständlicherweise besteht immer wie-
der der Wunsch, auch dem Gesellschafter- 

Geschäftsführer eine Vergütung zu zahlen, 
die sich nach dem Umsatz richtet. Doch 
Vorsicht: Diese wird nur in ganz wenigen 
Ausnahmefällen anerkannt. Also sollte lie-
ber eine Tantieme vereinbart werden, die 
sich am Gewinn orientiert. Der erfolgsab-
hängige Bestandteil sollte üblicherweise 
nicht höher sein als ¼ der Gesamtvergü-
tung, das heißt, das Verhältnis von Fest-
gehalt zu variablem Gehalt sollte bei 75 zu 
(max.) 25 liegen. 

Auch die „Gesamtausstattung“ eines Ge-
sellschafter-Geschäftsführers muss noch 
angemessen sein. Orientieren Sie sich 
daher an branchenüblichen bzw. betrieb-
sinternen Werten oder an Zahlen aus Ver-
gleichsstudien. Zudem darf die Vergütung 
nicht zu einer so genannten Gewinnabsau-
gung führen, das heißt, der Gesellschaft 
muss nach Abzug des Geschäftsführerge-
halts noch ein angemessener Gewinn ver-
bleiben. 

Verrechnungskonten sind ein beliebtes 
Mittel, um Zahlungen zwischen GmbH und 
Gesellschafter abzuwickeln und um nicht 
bei jeder Kleinigkeit einen gesonderten 

Darlehensvertrag abschließen zu müssen. 
Der Jahresanfang ist ein guter Zeitpunkt, 
um zu prüfen, ob Verrechnungskonten 
ausgeglichen werden sollten, ob die Ver-
bindlichkeiten werthaltig sind, ob eine 
Umwandlung in ein langfristiges Darlehen 
erfolgen sollte und ob die Verzinsung noch 
angemessen ist.

Praxistipp:
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass ein nicht angemessen verzinstes 
Verrechnungskonto zu einer verdeck-
ten Gewinnausschüttung führt. Der 
angemessene Zinssatz, auf den die 
GmbH verzichtet und in dessen Höhe 
die verdeckte Gewinnausschüttung 
vorliegt, ist zu schätzen. Hat die GmbH 
selbst keine Kredite aufgenommen, ist 
sie also schuldenfrei, so ist der Zins-
satz innerhalb einer Marge zu schätzen, 
deren Untergrenze die banküblichen 
Habenzinsen und deren Obergrenze 
die banküblichen Sollzinsen bilden 
(BFH-Urteil vom 22.2.2023, I R 27/20).
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Zukunftsfinanzierungsgesetz: Verbesse-
rung bei der Arbeitnehmer-Sparzulage

Vermögenswirksame Leistungen sind Geld-
leistungen des Arbeitgebers zusätzlich zum 
Gehalt, die er in eine Anlage nach Wahl des 
Mitarbeiters überweist. Zu unterscheiden 
ist dabei zwischen der Anlage in Unterneh-
mensbeteiligungen (Beteiligungssparen) 
und der Anlage für wohnwirtschaftliche 
Zwecke (Bausparen). In beiden Fällen för-
dert der Staat die Arbeitgeberleistungen 
mit einer Arbeitnehmer-Sparzulage, wobei 
hier jedoch Unterschiede bezüglich Zula-
genhöhe, Förderhöchstbetrag und Einkom-
mensgrenze gelten: 
Die Sparzulage beträgt beim Beteiligungs-
sparen 20 Prozent, beim Bausparen 9 Pro-
zent. Der Förderhöchstbetrag beträgt beim 
Beteiligungssparen 400 Euro, beim Bau-
sparen 470 Euro. Die Einkommensgrenze 
beträgt beim Beteiligungssparen 20.000 
Euro / 40.000 Euro, beim Bausparen 17.900 
Euro / 35.800 Euro (Alleinstehende / Ver-
heiratete). Ab dem 1.1.2024 wird die Einkom-
mensgrenze bei der Arbeitnehmer-Spar-
zulage sowohl für das Beteiligungssparen 
als auch für das Bausparen einheitlich 
auf 40.000 Euro bzw. 80.000 Euro ange-
hoben. Dies sieht eine Änderung  des § 13  
Abs. 1 des 5. VermBG  durch das „Zukunfts-
finanzierungsgesetz“ vor. Die Neuregelung 
gilt erstmals für vermögenswirksame Leis-
tungen, die ab dem 1.1.2024 angelegt wer-
den (§ 17 Abs. 17 des 5. VermBG).

Zukunftsfinanzierungsgesetz: Höherer 
Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligung

Überlässt der Arbeitgeber seinen Mit-
arbeitern verbilligt oder unentgeltlich 
Vermögensbeteiligungen in Form von 
Kapitalbeteiligungen oder Darlehens-
forderungen, ist der geldwerte Vorteil in 
bestimmter Höhe steuerfrei. Seit dem 
1.4.2009 betrug der Steuerfreibetrag zu-
nächst 360 Euro (§ 3 Nr. 39 EStG). Zum 
1.7.2021 wurde der Steuerfreibetrag auf  
1.440 Euro angehoben (§ 3 Nr. 39 EStG, ge-
ändert durch das „Fondsstandortgesetz“). 
Ab dem 1.1.2024 wird der Steuerfreibetrag 
für Vermögensbeteiligungen auf 2.000 
Euro pro Kalenderjahr erhöht (§ 3 Nr. 39 
EStG, geändert durch das „Zukunftsfinan-
zierungsgesetz“).

Steuerfreie Sonn-, Feiertags- und  
Nachtarbeitszuschläge

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit (SFN-Zu-
schläge), die neben dem Grundlohn ge-
zahlt werden, sind bis zu bestimmten 
Höchstgrenzen steuer- und sozialversiche-

rungsfrei. Zuschläge für Nachtarbeit dürfen 
beispielsweise 25 Prozent des Grundlohns 
nicht übersteigen (§ 3b EStG). Der Begriff 
des Grundlohns kann aber durchaus um-
stritten sein. Kürzlich hat der Bundesfi-
nanzhof zugunsten von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern entschieden, dass die 
vom Arbeitgeber an eine Unterstützungs-
kasse geleisteten Beiträge in den Grund-
lohn einzubeziehen sind, der für die Be-
messung der steuerfreien SFN-Zuschläge 
maßgeblich ist (BFH-Urteil vom 10.8.2023,  
VI R 11/21). 

Der Arbeitgeber gewährte seinen Ar-
beitnehmern steuerfreie SFN-Zuschläge. 
Bei der Berechnung des maßgeblichen 
Grundlohns bezog er - aufgrund einer 
Gehaltsumwandlung - entrichtete Beiträ-
ge an eine zugunsten der Arbeitnehmer 
eingerichtete Unterstützungskasse ein. 
Weder die erteilte Leistungszusage des 
Arbeitgebers auf Alters- und Hinterblie-
benenversorgung noch der Leistungsplan 
der Unterstützungskasse vermittelten 
den versorgungsberechtigten Arbeitneh-
mern einen eigenen Leistungsanspruch 
gegenüber der Unterstützungskasse. Das 
Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die 
Beiträge an die Unterstützungskasse nicht 
zum Grundlohn nach § 3b Abs. 2 EStG ge-
hörten. Grundlohn sei danach der laufen-
de Arbeitslohn. Hierunter sei nicht das ar-
beitsvertraglich geschuldete, sondern das 
tatsächlich zugeflossene Arbeitsentgelt 
zu verstehen. Doch der BFH beurteilt die 
Sache anders. Der für die Bemessung der 
Steuerfreiheit von SFN-Zuschlägen maßge-
bende Grundlohn ist der laufende Arbeits-
lohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn 
maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit 
für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum 
arbeitsvertraglich zusteht. Ob und in wel-
chem Umfang der Grundlohn dem Arbeit-
nehmer tatsächlich zufließt, ist für die Be-
messung der Steuerfreiheit der Zuschläge 
daher ohne Belang.

Praxistipp:
Zu der Frage, wie der Grundlohn 
zu bemessen ist, ist beim BFH eine 
weitere Revision anhängig (Az. VI R 
1/22). Dabei geht es um den Einbezug 
oder den Nichteinbezug des Lohns für 
Bereitschaftsdienste. Die Vorinstanz, 
das Niedersächsische Finanzgericht, 
hatte wie folgt entschieden: Ist ein 
Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz 
abzuleisten, bemisst sich der Grund-
lohn nach dem regulären, vertraglich 
vereinbarten - auf eine Stunde umge-
rechneten - Arbeitslohn und nicht nach 
dem geringeren Stundenlohn, der sich 
für die vergütete Bereitschaftsdienst-
zeit ergibt (Urteil vom 15.12.2021, 14 K 
268/18).

Dienstwagen: Parkplatzmiete mindert 
geldwerten Vorteil für Privatnutzung

Wird ein Dienstwagen privat genutzt oder 
besteht zumindest die Möglichkeit ei-
ner Privatnutzung, ist der Privatanteil zu 
versteuern. Wenn kein Fahrtenbuch ge-
führt wird, greift insoweit die so genannte 
Ein-Prozent-Regelung. Zahlen Arbeitneh-
mer an ihren Arbeitgeber für ihren Firmen-
wagen aber Miete für einen Parkplatz, so 
mindert dies den geldwerten Vorteil für die 
Nutzung des Dienstwagens (Finanzgericht 
Köln, Urteil vom 20.4.2023, 1 K 1234/22). 

Es ging um folgenden Sachverhalt: Der Ar-
beitgeber ermöglichte seinen Beschäftig-
ten, an oder in der Nähe der Arbeitsstätte 
einen Parkplatz für monatlich 30 Euro an-
zumieten. Einigen Beschäftigten standen 
Firmenwagen auch zur privaten Nutzung 
zur Verfügung. Der geldwerte Vorteil wurde 
nach der Ein-Prozent-Regelung berechnet. 
Hierbei zog der Arbeitgeber die von den 
Beschäftigten an ihn gezahlte Stellplatz-
miete ab. Das Finanzamt war hingegen der 
Auffassung, dass die Mietzahlungen den 
pauschalen Nutzungswert nicht mindern 
dürften. Doch die Richter folgten der An-
sicht des Arbeitgebers. Begründung: Es 
fehle hinsichtlich der Miete für den Stell-
platz an einer Bereicherung der Arbeit-
nehmer und damit an einer Grundvoraus-
setzung für das Vorliegen von Arbeitslohn. 
Die Stellplatzmiete mindere bereits auf der 
Einnahmeseite den Vorteil aus der Firmen-
wagenüberlassung. Diese Minderung des 
Nutzungsvorteils trete unabhängig davon 
ein, ob die Miete für den Stellplatz freiwil-
lig geleistet werde oder zur Erfüllung einer 
arbeitsvertraglichen Klausel oder zur Inbe-
triebnahme des Fahrzeugs erforderlich sei. 

Praxistipp:
Das Finanzamt hat gegen das Urteil 
Revision eingelegt, die unter dem Az. VI 
R 7/23 beim Bundesfinanzhof anhängig 
ist (Quelle: FG Köln, Mitteilung vom 
10.11.2023).

Immobilienbesitzer

Verbilligte Vermietung: 66-Prozent- 
Grenze bei Luxusimmobilie ohne 
Belang?

Wer eine Wohnung verbilligt vermietet, 
darf seine Werbungskosten steuerlich 
auch dann voll geltend machen, wenn die 
Miete mindestens 50 Prozent der ortsübli-
chen Miete beträgt. Liegt die Miete darun-
ter, sind die Kosten aufzusplitten in einen 
entgeltlichen und einen unentgeltlichen 
Teil. Soweit die Werbungskosten auf den 
unentgeltlichen Teil entfallen, werden sie 
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steuerlich nicht berücksichtigt. Beträgt 
die Miete mindestens 50 Prozent, jedoch 
weniger als 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete, ist eine „Totalüberschussprognose“ 
zu erstellen. Der Vermieter muss nachwei-
sen können, dass er zumindest über einen 
längeren Zeitraum betrachtet einen Über-
schuss aus der Vermietung erzielt. Werden 
mindestens 66 Prozent der Marktmiete 
verlangt, ist eine Totalüberschussprognose 
nicht erforderlich (§ 21 Abs. 2 Satz 2 EStG)

Der Grundsatz, dass eine Totalüberschus-
sprognose bei Einhaltung der 66-Pro-
zent-Grenze entbehrlich ist, gilt aber 
nicht ausnahmslos. Nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs ist eine Totalüber-
schussprognose trotz Einhaltung der 
66-Prozent-Grenze ausnahmsweise doch 
angezeigt, wenn es sich um die Vermietung 
einer aufwendig gestalteten Wohnimmo-
bilie handelt. Davon ist insbesondere aus-
zugehen, wenn das Objekt mehr als 250 
qm Wohnfläche umfasst (BFH-Urteil vom 
20.6.2023, IX R 17/21). Der Sachverhalt: Ein 
Elternpaar hatte insgesamt drei Villenge-
bäude mit einer Wohnfläche von jeweils 
mehr als 250 qm erworben. Die Immobi-
lien vermieteten sie unbefristet an ihre 
volljährigen Kinder. Durch die Vermietung 
entstanden den Eltern jährliche Verluste 
zwischen 172.000 Euro und 216.000 Euro. 
Diese Verluste verrechneten sie mit ihren 
übrigen Einkünften. Dadurch ergab sich 
eine erhebliche Einkommensteuererspar-
nis. Der BFH hat die Verrechnung der Ver-
luste mit den übrigen Einkünften und die 
damit verbundene Steuerersparnis jedoch 
nicht zugelassen.

Wird eine Immobilie mit einer Wohnfläche 
von mehr als 250 qm vermietet, müsse 
der Steuerpflichtige nachweisen, dass die 
Vermietung mit der Absicht erfolgt, einen 
finanziellen Überschuss zu erzielen. Kön-
ne er diesen Nachweis nicht führen, weil 
er über einen längeren Zeitraum Verlus-
te erwirtschaftet, handele es sich bei der 
Vermietungstätigkeit um eine steuerlich 
nicht beachtliche Liebhaberei. Folge: Ver-
luste sind nicht abziehbar. Bereits in der 
Vergangenheit habe der BFH geurteilt, dass 
im Ausnahmefall eine Totalüberschuss-
prognose angebracht sein könnte, insbe-
sondere bei aufwendig gestalteten oder 
ausgestatteten Objekten (z.B. Größe von 
mehr als 250 qm Wohnfläche; Schwimm-
halle; vgl. BFH-Urteil vom 6.10.2004, IX R 
30/03). Denn insoweit handele es sich um 
Objekte, bei denen die Marktmiete den be-
sonderen Wohnwert nicht angemessen wi-
derspiegelt und die sich aufgrund der mit 
ihnen verbundenen Kosten oftmals auch 
nicht kostendeckend vermieten lassen. 
Daher sei bei diesen Objekten anlässlich 
der steuerlichen Erfassung der Einkünfte 
regelmäßig nachzuweisen, dass über einen 
30-jährigen Prognosezeitraum ein positi-

ves Ergebnis erwirtschaftet werden kann. 
Der BFH bestätigt seine bisherige Recht-
sprechung mit der aktuellen Entscheidung. 
Der Wortlaut von § 21 Abs. 2 Satz 2 EStG, 
der die oben genannte 66-Prozent-Grenze 
betrifft, schließe die Durchführung einer 
Totalüberschussprognose nicht aus. Das 
heißt, die Einkünfteerzielungsabsicht ist 
auch bei einer Vermietung zu mehr als 66 
Prozent der ortsüblichen Miete zu prüfen. 

Praxistipp:
Vermieter von Luxuswohnungen bzw. 
von besonders großen Wohnungen 
müssen davon ausgehen, dass sie dem 
Finanzamt eine Überschussprognose 
vorlegen müssen, wenn sie zunächst 
hohe Verluste erwirtschaften. Das gilt 
nicht nur, aber insbesondere bei der 
Vermietung an nahe Angehörige. Es 
wird üblicherweise ein Prognosezeit-
raum von 30 Jahren, beginnend mit 
dem Erwerb der jeweiligen Immobilie, 
zugrunde gelegt.

Grundsteuer: Erlass nur bei hinreichen-
der „Anstrengung“ des Vermieters

Ein Vermieter, der hohe Mietausfälle zu 
beklagen hat, kann unter bestimmten Vo-
raussetzungen einen teilweisen Erlass der 
Grundsteuer erlangen. Wichtig ist, dass der 
Steuerschuldner die Minderung des nor-
malen Rohertrags nicht zu vertreten hat. 
Diesbezüglich hat das Verwaltungsgericht 
Koblenz entschieden, dass der Eigentü-
mer einer gewerblichen Immobilie keinen 
Anspruch auf einen teilweisen Erlass der 
Grundsteuer hat, wenn er nicht genügend 
Anstrengungen unternommen hat, um die 
Immobilie zu vermieten bzw. auszulasten 
(Urteil vom 17.10. 2023, 5 K 350/23.KO). 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines Ten-
niszentrums, das in 2015 und 2016 nur teil-
weise wirtschaftlich ausgelastet war. Daher 
beantragte sie den Erlass der Grundsteuer. 
Dies lehnte die betroffene Stadt ab. Hier-
gegen wandte sich die Klägerin zunächst 
erfolglos mittels Widerspruch und sodann 
mit ihrer Klage. Sie habe ihre beiden Sport-
hallen mittels Flyern und regionalen Zei-
tungsannoncen sowie auf ihrer Homepage 
und auf Facebook beworben. Seit 2010 
habe sie zudem einen Immobilienmakler 
mit der Vermietung des Objekts beauftragt. 
Dabei habe sie ein Konzept erwogen, das 
die Vermietung einer der beiden Hallen 
zur Nutzung als Lager- und Produktions-
flächen, als Lebensmittelmarkt, als Fitnes-
scenter oder für Veranstaltungen vorgese-
hen habe. Die Klage hatte keinen Erfolg. 
Begründung: Es ließen sich im Erlasszeit-
raum 2015 und 2016 keine hinreichenden 
Anstrengungen der Klägerin feststellen, 
das Tenniszentrum einer Vermietung zu-
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zuführen. Die Klägerin habe bereits nicht 
belegt, mit welchem konkreten Vermitt-
lungsauftrag sie den Makler beauftragt 
und welche Vermittlungstätigkeiten dieser 
im Einzelnen wahrgenommen habe. Unklar 
bleibe zudem, mit welchem Inhalt sie die 
Hallen in Lokalzeitungen und in anderen 
Printmedien beworben habe. Auch eine 
vernommene Zeugin habe keine konkreten 
Angaben zu den Vermietungsbemühungen 
der Klägerin machen können. Abgesehen 
davon, habe die Klägerin das Tenniszent-
rum nicht in den einschlägigen Suchporta-
len im Internet angeboten, was sich jedoch 
gerade bei gewerblich genutzten Immobi-
lien und bei dem von der Klägerin verfolg-
ten Nutzungskonzept aufdränge, um einen 
überregionalen Interessentenkreis zu er-
reichen. Dagegen genüge die Bewerbung 
des Zentrums auf der eigenen Homepage 
und der eigenen Facebook-Seite wegen de-
ren geringeren Reichweite nicht (Quelle: VG 
Koblenz, Mitteilung vom 2.11.2023).

Rentner und Pensionäre

Ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit: 
Kostenabzug auch bei Pensionären

Wenn ehemalige Arbeitnehmer als Pen-
sionär Mitglied ihrer Gewerkschaft blei-
ben, entsprechende Beiträge zahlen und 
auch ehrenamtlich tätig sind, stellt sich 
die Frage, ob die Beiträge und sonstigen 
Aufwendungen als Werbungskosten abge-
zogen werden dürfen. Diesbezüglich hat 
der Bundesfinanzhof nun ein erfreuliches 
Urteil gefällt: Aufwendungen einer Ruhe-
standsbeamtin im Zusammenhang mit ih-
rer ehrenamtlichen Gewerkschaftstätigkeit 
sind als Werbungskosten bei ihren Versor-
gungsbezügen zu berücksichtigen (BFH-Ur-
teil vom 28.6.2023, VI R 17/21).

Die Klägerin bezieht als pensionierte 
Landesbeamtin Versorgungsbezüge. Bis 
zum Eintritt in den Ruhestand war sie 
hauptamtlich für die Gewerkschaft X im 
Deutschen Gewerkschaftsbund tätig und 
hierfür von ihrem Dienstherrn freigestellt. 
Seit dem Eintritt in den Ruhestand ist die 
Klägerin für verschiedene Gremien der 
Gewerkschaft X ehrenamtlich tätig. In der 
Steuererklärung machte sie Aufwendun-
gen für diese Tätigkeit als Werbungskosten 
geltend. Dem folgte das Finanzamt nicht. 
Doch der BFH beurteilt die Sache anders 
und lässt einen Werbungskostenabzug zu. 
Begründung: Da die Arbeit eines Berufs-
verbands auf dem Gedanken beruht, dass 
nur die Solidarität der Mitglieder zur Ver-
änderung der beruflichen Bedingungen 
zugunsten der angeschlossenen Mitglieder 
führt, ist es folgerichtig, bei den Aufwen-
dungen eines Mitglieds zwecks Förderung 
der solidarischen Gemeinschaft ebenfalls 
einen objektiven, durch Aufgabenstellung 
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und Arbeit des Berufsverbands sichtbar 
werdenden Zusammenhang mit seiner Be-
rufstätigkeit zu bejahen. 

Praxistipp:
Das Urteil dürfte für die Bezieher von 
Renten sinngemäß gelten. Die Aufwen-
dungen wären dann als Werbungs-
kosten bei den Renteneinkünften zu 
berücksichtigen.

Direktversicherung: Volle Besteuerung 
von Kapitalabfindungen

Wird eine Direktversicherung in einer Sum-
me ausgezahlt, ist die Kapitalabfindung bei 
den sonstigen Einkünften in voller Höhe zu 
versteuern, falls die Beiträge bei Einzah-
lung steuerfrei waren (§ 22 Nr. 5 EStG). Es 
kommt nicht einmal die so genannte Fünf-
tel-Regelung zum Tragen, die wenigstens 
zu einer geringen Minderung des Steuer-
satzes führen würde - zumindest gilt dies, 
wenn bereits in der ursprünglichen Versor-
gungsregelung ein Kapitalwahlrecht ent-
halten ist. Bereits im Jahre 2021 hat das Fi-
nanzgericht Münster die volle Besteuerung 
der Einmalzahlung aus einer Direktversi-
cherung als verfassungsgemäß angesehen 
(Gerichtsbescheid vom 29.10.2020, 15 K 
1271/16 E). Kürzlich hat das Finanzgericht 
Münster seine Rechtsprechung bestätigt: 
Bei der Auszahlung einer Direktversiche-
rung im Wege der Kapitalabfindung kommt 
die Anwendung der Tarifermäßigung nach 
§ 34 Abs. 1 EStG („Fünftel-Regelung“) nicht 
in Betracht. Das gilt jedenfalls bei vorheri-
ger Vereinbarung eines Kapitalwahlrechts. 
Damit sind Kapitalabfindungen in voller 

Höhe ohne jegliche Ermäßigung zu ver-
steuern (FG Münster, Urteil vom 24.10.2023, 
1 K 1990/22 E). Die Klägerin hatte mit ihrem 
damaligen Arbeitgeber im Jahr 2005 die 
Umwandlung eines Teils ihres Gehalts in 
Beiträge zu einer Direktversicherung nach 
dem BetrAVG vereinbart. Die Gehaltsum-
wandlung sollte nach § 3 Nr. 63 EStG 
steuerfrei sein. Der Arbeitgeber schloss 
daraufhin für die Klägerin eine solche Ver-
sicherung mit einer Beitragszahlungsdauer  
von 14 Jahren ab. Danach sollte an die 
Klägerin eine lebenslängliche monatliche 
Rente gezahlt werden oder auf Antrag eine 
einmalige Kapitalabfindung erfolgen. Im 
Streitjahr 2019 übte die Klägerin das Ka-
pitalwahlrecht aus und erhielt ca. 44.500 
Euro ausbezahlt. Diesen Betrag behandelte 
das Finanzamt als steuerpflichtige Rente 
nach § 22 Nr. 5 EStG und besteuerte ihn 
mit dem regulären Steuersatz. Die Klägerin 
beantragte dagegen die Anwendung der 
Fünftel-Regelung, da der Gesetzeswort-
laut von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfüllt sei. 
Die Kapitalabfindung sei in einer Summe 
ausbezahlt worden, so dass die erforder-
liche Zusammenballung von Einkünften in 
einem Veranlagungszeitraum vorgelegen 
habe. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. 
Die Kapitalauszahlung sei nicht ermäßigt 
zu besteuern.

Zur Anwendung der Fünftel-Regelung be-
dürfe es neben einer Zusammenballung 
von Einkünften auch einer „Außerordent-
lichkeit“, an der es im Streitfall fehle. Eine 
Kapitalauszahlung sei nur dann außeror-
dentlich, wenn das Kapitalwahlrecht le-
diglich in atypischen Einzelfällen ausgeübt 
wird. Dafür bedürfe es nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs aber statistischen Ma-
terials von Organisationen und Verbänden 

der Anbieter (BFH-Urteile vom 11.6.2019, X 
R 7/18 und vom 6.5.2020, X R 24/19). Dieses 
liege jedoch nicht vor. So sei ein vom FG 
Köln unternommener Versuch, derartiges 
statistisches Material zu erhalten, unergie-
big geblieben, da die angefragten Organi-
sationen keine entsprechenden Statistiken 
geführt hätten (Urteil vom 30.9.2021, Az. 15 
K 855/18). Folge: Da Klägerin die Feststel-
lungslast für das Vorliegen der Voraus-
setzungen einer ermäßigten Besteuerung 
trage und sie die Außerordentlichkeit von 
Kapitalabfindungen nicht nachweisen kön-
ne, komme eine Tarifmäßigung nicht in Be-
tracht (Quelle: FG Münster, Newsletter Nov. 
2023).

Praxistipp:
Es wurde die Revision zugelassen. Ob 
diese tatsächlich eingelegt worden ist, 
war bei Redaktionsschluss leider noch 
nicht bekannt. Von dem obigen Sach-
verhalt zu unterscheiden sind übrigens 
die Fälle, in denen Verträge vor 2005 
abgeschlossen und die Beiträge aus 
(pauschal) versteuertem Arbeitslohn 
erbracht worden sind. Hier bleiben Ka-
pitalauszahlungen unter bestimmten 
Voraussetzungen (u.a. Vertragslaufzeit 
von mind. zwölf Jahren) steuerfrei. 
Doch Vorsicht: Auf den ersten Blick 
ist oft kaum erkennbar, inwieweit die 
Beiträge tatsächlich aus versteuertem 
Einkommen erbracht worden sind. Bit-
te informieren Sie uns daher frühzeitig, 
wenn Sie sich mit dem Gedanken tra-
gen, eine Kapitalabfindung zu wählen. 
Erkundigen Sie sich ggf. auch bei der 
zuständigen Versicherungsgesellschaft.  
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